Tip des Monats 8/09
überalterte Reifen
Ein Autohändler verkaufte einen Gebrauchtwagen. Die Reifen dieses Fahrzeuges waren überaltert, was der Autohändler zuvor nicht geprüft hatte.
Der Käufer verunfallte in der Folgezeit mit dem Fahrzeug, weil ein Reifen geplatzt war. Er machte gegen den Autohändler Schadensregress geltend.

Der Bundesgerichtshof ab dem Käufer Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass dem Autohändler die Kontrolle darüber oblegen habe, ob das Fahrzeug beim Verkauf mit fahrtüchtigen Reifen versehen war. Eine entsprechende Prüfungspflicht habe nicht dem Käfer oblegen. Da Autoreifen den Herstellungszeitpunkt nach Kalenderwoche und Jahr ausweisen, habe der Autohändler die Fahrtüchtigkeit der reifen auch problemlos feststellen können.

Da er dies unterlassen habe, aber zumindest den Käufer auf sein Unterlassen nicht aufmerksam gemacht habe, hafte er für reifenbedingte Unfallschäden.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR 386/02)
